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A. Amtliche Texte

Verordnungen

45 Verordnung zur Änderung  
 infektionsrechtlicher Verordnungen  
 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 2. Februar 2022

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 sowie § 28a, § 28b, § 28c Satz 4, 
§ 30 und § 54 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162), des § 7 in Verbindung mit den §§ 3 
und 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 
V1), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 14. Januar 2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1), des 
Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes vom 
22. Januar 2021 (Amtsbl. I S. 220), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 19. Januar 2022 (Amtsbl. I 
S. 85_2), und § 5 Absatz 3 des Landesorganisations-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. März 1997 (Amtsbl. S. 410), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I 
S. 358), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1
§ 17 Absatz 2 der Verordnung zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie vom 25. Januar 2022 (Amtsbl. I 
S. 85_2) wird wie folgt gefasst:
„(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Februar 
2022 außer Kraft.“

Artikel 2
Die Verordnung zum Schulbetrieb und zum Betrieb 
sonstiger Bildungseinrichtungen sowie zum Betrieb 
von Kindertageseinrichtungen während der Corona-
Pandemie vom 25. Januar 2022 (Amtsbl. I S. 85_2, 
85_10) wird wie folgt geändert:
1. „In § 1 Absatz 3 Satz 1 und Satz 4 wird jeweils das 

Wort „zweimal“ durch das Wort „dreimal“ ersetzt.“
2. § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ab dem 1. November 2021 hat die Einrichtung je-
dem Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres, 
das die Einrichtung besucht, dreimal pro Kalender-
woche kostenfrei einen Test in Bezug auf einen 
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-
CoV-2 anzubieten, der vom Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte zugelassen ist.“

3. § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Feb-
ruar 2022 außer Kraft.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt am 4. Februar 2022 in Kraft.
(2) Artikel 2 tritt am 7. Februar 2022 in Kraft.

Saarbrücken, den 2. Februar 2022

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident
Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
Jost

Begründung

Zu Artikel 1
Das Außerkrafttreten der Verordnung zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie wird auf den 10. Februar 2022 
abgeändert.

Zu Artikel 2
In den vergangenen Tagen hat die Omikron-Welle zu 
einem massiven Anstieg der Fallzahlen geführt. Diese 
Entwicklung spiegelt sich auch in unseren Schulen und 
Kindertageseinrichtungen anhand von Infektions- und 
Quarantänezahlen wider. Mit Omikron ist eine hoch-
ansteckende Variante dominant geworden, die aber 
mit einer geringeren Zahl von Hospitalisierungen und 
schweren Verläufen einhergeht. Gleichzeitig stellen die 
Gesundheitsämter fest, dass gerade die Schulen und 
auch Kindertageseinrichtungen in der aktuellen Situ-
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ation aufgrund strenger Infektionsschutzmaßnahmen 
relativ sichere Orte sind. Die konsequente Umsetzung 
von Maskenpflicht, Lüftung und regelmäßigen Testun-
gen werden als effektive Schutzmaßnahmen betrachtet.

Aufgrund des generellen aktuellen Infektionsgesche-
hens ist es nicht mehr unterscheidbar, ob es sich um 
Folgefälle eines Eintrages in die Klasse handelt oder 
um parallele Einträge. Unterscheidungen, ebenso wie 
breite und eskalative Maßnahmen, die in der aktuellen 
Situation keine epidemiologische Wirkung mehr entfal-
ten können, sind aktuell nicht verhältnismäßig. Die Ab-
sonderung wird daher auf die jeweils positiv getestete 
Person beschränkt. Eine Festlegung von Kontaktperso-
nen erfolgt dementsprechend nicht. Für alle weiteren 
Personen in der jeweiligen Gruppe gilt in der Folge 
eines bestätigten Corona-Falls so wie bisher für acht 
Schultage ein verschärftes Masken- und Test regime 
(Saarländische Verordnung zur Absonderung bei In-
fektionsfällen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der 
Kindertagespflege (Saarländische Absonderungsver-
ordnung – SLAbsonderungsVO –)) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

In diesem Zusammenhang wird – zur Verstärkung der 
Infektionsschutzmaßnahmen – die Zahl der regelmäßi-
gen Testungen in den Schulen pro Woche von bisher 
zwei auf drei Antigenschnelltests erhöht. Die übrigen 
im Zusammenhang mit den schulischen Testungen gel-
tenden Vorschriften gelten unverändert fort.
Entsprechend wird auch in Kindertageseinrichtungen 
die Anzahl der kostenfreien Tests, die die Einrichtung 
jedem Kind, das die Einrichtung besucht, pro Kalen-
derwoche kostenfrei in Bezug auf einen direkten Er-
regernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anbietet, 
von mindestens zwei auf drei erhöht. Außerdem gilt 
dies bereits für Kinder ab der Vollendung des ersten 
Lebensjahres.
Das Außerkrafttreten der Verordnung zum Schulbetrieb 
und zum Betrieb sonstiger Bildungseinrichtungen so-
wie zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen wäh-
rend der Corona-Pandemie wird auf den 10. Februar 
2022 abgeändert.

Zu Artikel 3
Regelt das Inkrafttreten der Änderungsverordnung.
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